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Rechnungsanforderungen – bei Abschlagsrechnungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Rechnungsangaben sind Voraussetzungen für 
den Vorsteuerabzug des Rechnungsempfängers. 

Musterlieferant XY Musterstr. 1 99999 Musterstadt 
Steuernummer 111/222/33333 

USt-ID-Nr. DE 444444444 
 
 
 
 
An 
Kunde Z 
Straße 100   USt-ID-Nr. des 
11111 Stadt   Leistungsempfängers 
 

10. Januar 2013 
 
Rechnungs-Nr. 123 
1. Abschlagsrechnung  
 
Lieferung vom 07.01.2013 (oder voraussichtlicher 
Liefertermin KW 2) 
 

Position Waren 7 % in € Waren 19 % in € 
1. Abschlag zur Liefe-
rung vom 07.01.2013 
/ Bestellung vom 
02.01.2013  

 1.000,00 

   
Summe Netto  1.000,00 
   

Umsatzsteuer 0 %   
Umsatzsteuer 7 %   
Umsatzsteuer 19 %  190,00 
   
Summe Brutto  1.190,00 

   
Rechnungsbetrag 1.190,00 € 

 
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 
31.01.20xx auf das IBAN DExxxxxxxxxxx BIC 
xxxxxxxxxxx bei der XY-Bank. 
 

vollständiger Name 
und vollständige 
Anschrift des Leis-
tungsempfängers 

ggf. Angabe USt-
Identifikations-
nummer des 
Leistungsemp-
fängers bei inner-
gemeinschaftlicher 
Lieferung oder 
sonstiger Leistung 
innerhalb der EU 

fortlaufende Rech-
nungsnummer 

Zeitpunkt der Liefe-
rung oder sonstigen 
Leistung – bei An-
zahlung der Zeit-
punkt der Anzahlung 

vollständiger Name und vollständi-
ge Anschrift des leistenden Unter-
nehmers 

Angabe der Steuernummer oder Angabe 
der USt-Identifikationsnummer des leis-
tenden Unternehmers 

Ausstellungsda-
tum der Rech-
nung 

Aufschlüsselung 
der Waren nach 
Steuersätzen 

Ausweis des Net-
tobetrages 

auf Entgelt entfal-
lende Steuerbe-

träge 

Menge und han-
delsübliche Be-
zeichnung der Lie-
ferung oder der 
sonstigen Leistung 

Hinweis auf eine etwaige Steuerbefreiung. 
 
Abweichungen ergeben sich bei Leistungen die nach den Grundsätzen der 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft (§ 13b UStG) abzurechnen sind. 

anzuwendender 
Steuersatz 

Ausweis des Brut-
tobetrages 
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Rechnungsanforderungen – bei Schlussrechnungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musterlieferant XY Musterstr. 1 99999 Musterstadt 
Steuernummer 111/222/33333 

USt-ID-Nr. DE 444444444 
 
 
 
 
An 
Kunde Z 
Straße 100   USt-ID-Nr. des 
11111 Stadt   Leistungsempfän-
gers 
 

30. Januar 2013 
 
Rechnungs-Nr. 125 
Schlussrechnung 
 
Lieferung vom 07.01.2013  
 

Position Waren 7 % in € Waren 19 % in € 
1. Gerät 1  1.000,00 

2. Gerät 2  1.000,00 
   
Summe Netto  2.000,00 
   
Umsatzsteuer 0 %   

Umsatzsteuer 7 %   
Umsatzsteuer 19 %  380,00 
   
Summe Brutto  2.380,00 
   

Abzüglich 1. Abschlag 
vom 10.01.2013 

 - 1.000,00 

Umsatzsteuer 19%  -190,00 
   
Verbleibender Rest-
betrag 

1.190,00 
 

   

 
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 
14.02.2013 auf das Konto 11 111 BLZ 760 999 99. 

vollständiger Name 
und vollständige 
Anschrift des Leis-
tungsempfängers 

ggf. Angabe USt-
Identifikations-
nummer des 
Leistungsemp-
fängers bei inner-
gemeinschaftlicher 
Lieferung oder 
sonstiger Leistung 
innerhalb der EU 

fortlaufende Rech-
nungsnummer 

Zeitpunkt der Liefe-
rung oder sonstigen 
Leistung – bei An-
zahlung der Zeit-
punkt der Anzahlung 

vollständiger Name und vollständi-
ge Anschrift des leistenden Unter-
nehmers 

Angabe der Steuernummer oder Angabe 
der USt-Identifikationsnummer des leis-
tenden Unternehmers 

Ausstellungsda-
tum der Rech-
nung 

Aufschlüsselung 
der Waren nach 
Steuersätzen 

Ausweis des Net-
tobetrages 

auf Entgelt entfal-
lende Steuerbe-

träge 

Menge und han-
delsübliche Be-
zeichnung der Lie-
ferung oder der 
sonstigen Leistung 

Hinweis auf eine etwaige Steuerbefreiung. 
 
Abweichungen ergeben sich bei Leistungen die nach den Grundsätzen der 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft (§ 13b UStG) abzurechnen sind. 

anzuwendender 
Steuersatz 

Ausweis des Brut-
tobetrages 

Ausweis der Ab-
schlagszahlung 
netto und Ausweis 
der darauf entfal-
lenden Umsatz-
steuer 
 


